
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für Anzeigenkunden der Fachzeitschriften  

des Verlags SIGS DATACOM GmbH 
 
1. Für die Abwicklung eines Anzeigenauftrages sind ausschließlich nachfolgende allgemeine 

Geschäftsbedingungen anzuwenden. Anderslautende Bedingungen des Auftraggebers finden auch 
dann keine Gültigkeit, wenn die SIGS DATACOM GmbH im Einzelfall nicht widerspricht. 
„Anzeigenauftrag“ im Hinblick auf nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
zum Zwecke der Verbreitung. 
 

2. Grundlage eines Anzeigenauftrages sind alle innerhalb eines Insertionsjahres erscheinenden 
Anzeigen. Mit dem Erscheinen der ersten Anzeige tritt die Laufzeit eines Rahmenauftrages in Kraft. 
 

3. Bei Nichterfüllung eines Rahmenauftrages muss der Auftraggeber der SIGS DATACOM GmbH den 
Differenzbetrag zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass zurückerstatten. Wurde für die Erfüllung durch Gründe verhindert, welche die SIGS 
DATACOM GmbH zu vertreten hat, entfällt die Erstattungspflicht. 
 

4. Eine Anzeige, die nicht als solche erkennbar ist, wird mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet. Die 
Erfüllung eines Anzeigenauftrages behält sich die SIGS DATACOM GmbH vor und ist abhängig 
vom Anzeigenmotiv, auch wenn der Auftraggeber bereits eine Auftragsbestätigung erhalten hat.  
 

5. Der Verlag behält sich nach freiem Ermessen vor, Anzeigen- oder Beilagenaufträge anzunehmen 
oder abzulehnen. Bei Anzeigenabschlüssen behält sich der Verlag die Annahme einzelner 
Anzeigentexte vor. Er kann die Annahme oder Ablehnung auf die Anwendung einheitlicher 
Grundsätze wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Formen der Anzeige stützen. 
Auch bei Anzeigenaufträgen, die von Verlagsvertretern oder sonstigen Annahmestellen 
vorgenommen werden, steht dem Verlag das Recht auf Ablehnung zu. Die Ablehnung wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Fest erteilte Aufträge können nicht abbestellt werden, auch 
dann nicht, wenn die innere Einteilung, die Ausstattung, der Umfang, der Titel oder die 
Besitzverhältnisse der Zeitschrift geändert werden oder wenn einzelne Anzeigenvorlagen gemäß 
Satz 2 vom Verlag abgelehnt worden sind. Bei Änderung der Preisliste gelten die neuen 
Bedingungen auch für die laufenden Aufträge, und zwar bei Preissenkungen sofort, bei 
Preiserhöhungen einen Monat später. Auf den jeweils gültigen Tarif wird im Impressum der 
Zeitschrift hingewiesen. 
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6. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes hat der Werbungstreibende Sorge zu tragen. Die 

Kosten für Entwürfe, Reinzeichnungen usw. sind in den Anzeigenpreisen nicht enthalten. Soweit 
der Auftraggeber also die Druckunterlagen zur Verfügung stellt, übernimmt er die Kosten für die 
Beschaffung. Alle Druckunterlagen werden längstens bis zu 3 Monaten nach Auftragserfüllung 
aufbewahrt. 
 

7. Für Fehler aus telefonischen oder fernschriftlichen Übermittlungen jeder Art sowie die Richtigkeit 
von Übersetzungen übernimmt der Verlag keine Haftung.  
 

8. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Schaltung der Anzeigen im jeweils nächst 
erreichbaren Heft. Verschiebungen der Erscheinungsdaten aus technischen oder anderen 
Ursachen behält sich der Verlag vor. Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmten Plätzen oder 
in bestimmten Nummern wird keine Gewähr übernommen. Erhalten Anzeigenaufträge trotzdem 
Platzierungsvorschriften, so gilt der Anzeigenauftrag an sich unter allen Umständen als verbindlich 
erteilt, auch wenn Platzierungsvorschriften nicht entsprochen werden kann. Für angenommene 
Platzierungsvorschriften werden die tariflichen Sätze berechnet. Der Ausschluss von Mitbewerbern 
ist nicht möglich. 
 

9. Der Verleger gewährleistet die drucktechnisch zeitbedingt bestmögliche Wiedergabe der Anzeige. 
Reklamationen aller Art sind spätestens 20 Tage nach Anzeigendruck oder Rechnungsdatum zu 
erheben. Können Mängel an den Druckunterlagen nicht sofort erkannt werden, sondern stellen sich 
erst beim Druck heraus, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Druck keine Ansprüche. Im 
Übrigen hat der Auftraggeber bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Ersatz in Form von unberechnetem, 
zusätzlichem Anzeigenraum in dem Ausmaße, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Weitergehende Haftungen für den Verlust sind ausgeschlossen. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte 
Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch für den Auftraggeber. 
 

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten Probeabzüge. Sende der Auftraggeber dem ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum 
Abdruck als erteilt. 
 

11. Die Kontrolle über fristgemäßen Abruf des Auftrages ist Sache des Bestellers. Der Verlag haftet 
nicht für Auftragsüberschreitungen, die durch den Besteller veranlasst werden. 
 

12. Die Werbungsvermittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlergebühr darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden. 
 

13. Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von 
Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist gleich einen 
rabattierfähigen Auftrag abgeschlossen hat. Der Anspruch auf erweiterten Nachlass erlischt, wenn 
er nicht spätestens einen Monat nach Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Der 
rückwirkende Nachlass ist vom Werbungstreibenden zu belegen. 
 

14. Durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder Betriebsstörungen begründete zeitweilige 
Unterbrechungen der Anzeigenveröffentlichung entbinden nicht vom Vertrag. In solchen Fällen 
verlängert sich die vereinbarte Abnahmezeit entsprechend. Die Forderung von Schadenersatz 
bleibt ausgeschlossen.  
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15. Wird ein Auftrag ganz oder teilweise aus Gründen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, 

so ist der Auftraggeber gleichwohl verpflichtet, den vollen Anzeigenpreis zu bezahlen. Die 
entsprechende Restrechnung, die gegebenenfalls zunächst auch nur für einen Teilbetrag erstellt 
werden kann, ist unabhängig davon, ob die gesamte Abnahmezeit bereits abgelaufen ist, zur 
Zahlung fällig. 
 

16. Die Abtretung der Ansprüche aus dem Anzeigenvertrag durch den Besteller ist nicht zulässig. 
 
17. Bei Ziffernanzeigen übernimmt der Verlag keine Haftung für Verwahrung und rechtzeitige 

Weitergabe der Angebote. Einschreibebriefe und Eilbriefe können nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet werden. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. 
Zuschriften, die in dieser Frist nicht zugestellt werden können, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
 

18. Der Verleger liefert auf Wunsch nach Erscheinen der Anzeige kostenlos einen Beleg. Eine 
vollständige Belegnummer wird geliefert, sofern Art und Umfang des Anzeigenauftrages dieses 
rechtfertigen. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
Aufnahmebescheinigung des Verlegers. 
 

19. Die Berechnung erfolgt nach Seitenanteilen. 
 

20. Die Rechnung ist spätestens 10 Tage nach Erhalt ohne Abzug fällig. Gegebenenfalls gewährte 
Skonti, Rabatte und Preisnachlässe werden separat und schriftlich vereinbart. 
 

21. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen in Höhe der zurzeit üblichen Bankzinsen 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen 
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
 

22. Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so bleiben die übrigen Klauseln des 
Vertrags oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer Gültigkeit unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige 
Vertragslücken. 
 

23. Der Verlag wird die im Verkehr mit den Geschäftspartnern relevanten Daten zwecks Verarbeitung 
im automatisierten Verfahren speichern, worauf hiermit gemäß § 33 BDSG hingewiesen wird. 
 

24. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtstand für alle Aufträge ist Siegburg. 


